
Die im vergangenen Jahr durch
Frau Denise Dölz aus Syrau
durchgeführte Analyse zur Ent-
wicklung unseres „Mühlenvier-
tels“ ergab ja  wie bereits berich-
tet, dass unsere Potentiale u. a.
beim Familienurlaub liegen. Das
zeichnete sich auch 2009 bei un-
seren zahlreichen Messepräsen-
tationen und im von der Touris-
mus Marketing Gesellschaft
Sachsen mbH herausgegebenen
Ergebnisbericht Qualitätsmoni-
tor Sachsen 08/09 ab.
Wenn wir diese Möglichkeit in
eine Stärke umwandeln und es in
entsprechender Qualität anbie-
ten wollen, gibt es vielfältige
Möglichkeiten, dem Gast den
Qualitätsstandard unserer Unter-
nehmen zu vermitteln.
Ich möchte hier beginnen diese

in loser Folge vorzustellen und
zu erklären, welche Bedingun-
gen das Unternehmen erfüllen
müsste, um an eine solche Zerti-
fizierung zu gelangen.
Grundsätzlich sollte sich jeder
Gastgeber darüber im Klaren
sein, welch Aushängeschild eine
Klassifizierung für das Unter-
nehmen bedeutet  egal ob das die
berühmten Sterne, die Zertifizie-
rung als besonders „Familien-
freundlich“, die „Wanderfreund-
lichkeit“ oder andere betrifft.

Mit diesem Zeichen hat sich der
Besitzer für eine besondere Fami-
lienfreundlichkeit ausgezeich-
net. Dieses Zertifikat können
Gastgeber, Gaststätten, Freizeit-
einrichtungen und sogar ganze
Orte erlangen.
Voraussetzung ist, dass man sich
in die Bedürfnisse von Familien
hineinversetzt und seinen Be-
trieb oder Ort danach ausrichtet.
Das geht bei einem Hocker unter
dem Waschbecken los und hört
bei speziellen Kinderprogram-
men auf. Das gliedert sich in
MUSS- und in KANN- Krite-
rien, die je nach Unternehmens-
art verschieden sind. Von einer
unabhängigen Bewertungsfirma
werden diese Kriterien überprüft
und regelmäßig so genannte
„Misterychecks“ durchgeführt.
Dieses Gütesiegel muss alle 3
Jahre neu verteidigt werden. In
unserer Region ist die Drachen-
höhle Syrau Besitzer dieses Zer-
tifikates. Im ganzen Vogtland
wirbt u. a. Erlbach damit.
Dass Pausa 2009 der familien-
freundlichste Ort des Landkrei-
ses geworden ist, hat mit dieser
Marke leider nichts zu tun. Das
war ein landkreisinterner Wett-
bewerb. Obiges Siegel ist eine
sachsenweite Marke.
Vielleicht ist das ein Denkanstoß
für den einen oder anderen, für
welche Zielgruppen das Marke-
ting ausgerichtet werden könnte.
Heike Löffler
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Neues aus unserem
Mühlenviertel

In den Lehnbriefen wurden auch
die Vorbesitzer des Grundstücks
“Neuer Friedhof” genannt: 1.
Georg Lang dann Michael Enck
dann Lorenz Oehler dann Johann
Georg Hermann, 2. Hanß Wend-
ler dann Gottlieb Pabst und 3.
Lorenz Frisch dann Hanß Bu-
chert.
Aus dem Jahre 1860 stammt eine
Friedhofsordnung, die der Kir-
chenvorstand bei der zuständi-
gen Kircheninspektion einreich-
te und die von dieser “ bis auf
weiteres genehmigt wurde”. Bin-
nen eines Jahres sollen noch Än-
derungen eingearbeitet werden.
Die Gottesackerordnung enthält
24 Paraphen und einen Gebüh-
renanhang. Im § 2 heißt es: “Die
Abtheilung des Gottesackers er-
folgt nach Vierteln; No 1 liegt
rechts vom Eingang, II auf der-
selben Seite weiter hinaufzu; No.
III links am Eingang und No IV 
an der Leichenhalle.” Die Teile I,
II, und IV waren für Erwachse-
ne, Teil III für Kinder unter 14
Jahre vorgesehen. Einen Platz
für Selbstmörder gab es unter-
halb der Halle. Früher verfuhr
man mit diesen anders wie ein
Eintrag im Kirchenbuch zeigt:
“Den 1.März 1673, hat sich die-
ser erbärmliche Fall allhier zu
Roda begeben, in dem sich Ka-
therina Wittig, des Böttchers
Frau, am Sonnabend früh um 5
Uhr erhängt. Nachmittag 4 Uhr
kam der Scharfrichter von Plau-
en, tat sie abschneiden und hin-
ausschleppen und ist sie an der
Straße, so von hier auf Koskau
gehet, begraben worden. Gott
behüte uns ferner vor Satans Wü-
ten und Toben“.
Einige andere Dinge aus der Ver-
ordnung:
- keine Hutung, keine wirtschaft-
liche Nutzung,
- keine Obstbäume, andere nur,
wenn sie nicht stören,
- Einstellung eines Totengräbers
nach gesetzlichen Bestimmun-
gen und unter Aufsicht des
Kirchschullehrers,

Der Rodauer Friedhof (II)

- Beerdigungen in der Regel 2
Uhr nachmittags öffentlich, es
sei denn, dass medizinalpolizei-
liche Gründe dagegensprechen,
- Bei den Beerdigungen konnte
man aus vier Klassen auswählen.
Die Kosten richteten sich nach
dem nötigen Aufwand und wur-
den unter der Bezeichnung “Ta-
xe” aufgelistet.
Im § 20 war zu lesen: “ Wer nach
der Beerdigung ein Traueressen
ausrichtet zahlt 5 hr. an die Orts-
armencasse, dagegen bleibt es
unbenommen, die Träger mit
Geld abzufinden und auswärtige
Leidtragende am eigenen Tisch
einfach abzuspeisen.” (Siehe
Faksimile)
Im Jahre 1874 beschwerte sich
eine Frau beim Königlichen Ge-

richtsamt Plauen über das Versa-
gen einer von ihr gekauften Grab-
stelle auf dem Friedhof um die
Kirche. Sie beschuldigte den
Kirchschullehrer Schneidenbach,
sein Versprechen nicht eingehal-
ten zu haben. Aus dem Antwort-
schreiben des Kirchenvorstandes
geht hervor, dass laut Beschluss
vom 7. Juli 1872 “gar keine Er-
wachsenen” mehr beigesetzt wer-
den. Der Fall zog sich aber bis
März 1879 hin und endete mit der
Zahlung von 6 Mark Entschädi-
gung an die Frau Kaufhausbesit-
zerin aus Rodau.
In der Nacht vom 15. zum 16.
März 2010 gegen 3 Uhr stürzte
ein Teil der uralten Friedhofs-
mauer, die den ehemaligen Kin-
derfriedhof umgab ein (Foto un-
ten). U.S. / Fotos: Chronik, U.S.

1. Hilfe
Auffrischungsseminar
A m  M i t t w o c h ,  d e m  
28. April 2010 findet um 
19.30 Uhr im Bürgerhaus
Rodau ein Seminar zur Auf-
frischung der 1. Hilfe statt. 

Dauer: ca. 1,5 
Stunden.
Heimatverein
Rodau


